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SEITE 2 VON 3 Behandlung für die Kabinettsitzung am 29. Oktober 2025 als Tagesordnungspunkt ohne 

Aussprache („TOP-1-Liste“) vorzusehen und die Beschlussfassung des Kabinetts 

herbeizuführen. 

 

Ein Sprechzettel für den Regierungssprecher ist beigefügt. 

 

Der Bundesrat hat keine grundsätzlichen Bedenken gegen den Gesetzentwurf der 

Bundesregierung erhoben. Er hat aber verschiedene Änderungsvorschläge und Prüfbitten 

unterbreitet. 

 

Dem Anliegen des Bundesrates entsprechend setzt sich die Bundesregierung bei der laufen-

den Reform der EU-Nachhaltigkeitsberichterstattung nachdrücklich für spürbare 

Entlastungen zu Gunsten von Unternehmen ein. Die europäischen Verhandlungen müssen 

nun möglichst schnell sowie mit guten und für die Wirtschaft entlastenden Ergebnissen 

abgeschlossen werden. Die Bundesregierung beabsichtigt, die Ergebnisse der 

Verhandlungen auf europäischer Ebene so schnell wie möglich in den laufenden nationalen 

Gesetzgebungsprozess einzubringen und gleichzeitig die Umsetzungsvorgabe der CSRD 

einzuhalten. 

 

Bezüglich der vom Bundesrat angesprochenen Problematik, dass kleine und mittelgroße 

kommunale Unternehmen kraft ihrer Gesellschaftsverträge künftig nachhaltigkeitsberichts-

pflichtig werden könnten, obwohl sie europarechtlich nicht zur Berichterstattung verpflichtet 

sind, weist die Bundesregierung darauf hin, dass sie in ihren Gesetzentwurf bereits eine 

Auslegungsklausel als Übergangsbestimmung aufgenommen hat (Artikel 100 EGHGB-E). 

Sie wird die vorgeschlagene Regelung auf etwaigen Anpassungsbedarf prüfen. 

 

Soweit der Bundesrat sich dafür ausspricht, dass alternativ zum Abschlussprüfer auch ein 

sogenannter unabhängiger Erbringer von Bestätigungsdienstleistungen die 

Nachhaltigkeitsberichte prüfen können sollte, wird die Bundesregierung den Vorschlag des 

Bundesrates prüfen. Die Zulassung von unabhängigen Erbringern von 

Bestätigungsdienstleistungen würde aller-dings einen erheblichen gesetzgeberischen Eingriff 

in bewährte Strukturen bedeuten, da gesetzliche Regelungen unter anderem. zur Aufsicht, 

Ausbildung sowie zum Haftungs- und Sanktionsregime angepasst oder neu geschaffen 

werden müssten. Darüber hinaus wird sich der Bedarf an Prüfungen angesichts der auf EU-

Ebene zu erwartenden erheblichen Verkleinerung des Kreises an berichtspflichtigen 

Unternehmen stark reduzieren. 
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SEITE 3 VON 3 Für die Umsetzung weiterer Änderungsvorschläge sieht die Bundesregierung keinen europa-

rechtlichen Spielraum, etwa für die Normierung einer Pflicht zur Offenlegung statt zur 

Aufstellung des Lageberichts im einheitlichen europäischen elektronischen Format sowie 

einer Angleichung der Konsolidierungskreise von finanzieller Berichterstattung und 

Nachhaltigkeitsberichterstattung. 

 

Die Ressorts wurden beteiligt und haben keinen Widerspruch erhoben. 

 

In Vertretung 
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Anlage 1 

Betr.: Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2022/2464 hinsichtlich 
der Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen in der durch die Richtlinie 
(EU) 2025/794 geänderten Fassung; 

 
hier: Gegenäußerung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates  

(BR-Drs. 435/25 – Beschluss) 
 
 
 
 

Beschlussvorschlag 
 
Die Bundesregierung beschließt die von der Bundesministerin der Justiz und für Verbraucher-

schutz vorgelegte Gegenäußerung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundes-

rates (BR-Drs. 435/25 – Beschluss) zu dem Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richt-

linie (EU) 2022/2464 hinsichtlich der Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen in der 

durch die Richtlinie (EU) 2025/794 geänderten Fassung. 
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Anlage 2 

Betr.: Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2022/2464 hinsichtlich 
der Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen in der durch die Richtlinie 
(EU) 2025/794 geänderten Fassung; 

 
hier: Gegenäußerung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates 

(BR-Drs. 435/25 – Beschluss) 
 
 
 
 
 

Sprechzettel für den Regierungssprecher 
 
Die Bundesregierung hat heute ihre von der Bundesministerin der Justiz und für Verbrau-

cherschutz vorgelegte Gegenäußerung zu der Stellungnahme des Bundesrates zu dem Ent-

wurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2022/2464 hinsichtlich der Nachhal-

tigkeitsberichterstattung von Unternehmen in der durch die Richtlinie (EU) 2025/794 geän-

derten Fassung beschlossen. Der vorgelegte Gesetzentwurf dient einer verlässlichen und 

konstruktiven Europapolitik und schafft für die Unternehmen Rechts- und Planungssicherheit. 

 

Der Bundesrat hat keine grundsätzlichen Bedenken gegen den Gesetzentwurf der Bundesre-

gierung erhoben. Er hat aber verschiedene Änderungsvorschläge und Prüfbitten unterbreitet. 

 

Dem Anliegen des Bundesrates entsprechend setzt sich die Bundesregierung bei der laufen-

den Reform der EU-Nachhaltigkeitsberichterstattung nachdrücklich für spürbare Entlastun-

gen zu Gunsten von Unternehmen ein. Die europäischen Verhandlungen müssen nun mög-

lichst schnell sowie mit guten und für die Wirtschaft entlastenden Ergebnissen abgeschlos-

sen werden. Die Bundesregierung beabsichtigt, die Ergebnisse der Verhandlungen auf euro-

päischer Ebene so schnell wie möglich in den laufenden nationalen Gesetzgebungsprozess 

einzubringen und gleichzeitig die Umsetzungsvorgabe der CSRD einzuhalten.  

 

Bezüglich der vom Bundesrat angesprochenen Problematik, dass kleine und mittelgroße 

kommunale Unternehmen kraft ihrer Gesellschaftsverträge künftig nachhaltigkeitsberichts-

pflichtig werden könnten, obwohl sie europarechtlich nicht zur Berichterstattung verpflichtet 

sind, weist die Bundesregierung darauf hin, dass sie in ihren Gesetzentwurf bereits eine Aus-

legungsklausel als Übergangsbestimmung aufgenommen hat (Artikel 100 EGHGB-E). Sie 

wird die vorgeschlagene Regelung auf etwaigen Anpassungsbedarf prüfen.  

 

Soweit der Bundesrat sich dafür ausspricht, dass alternativ zum Abschlussprüfer auch ein 

sogenannter unabhängiger Erbringer von Bestätigungsdienstleistungen die Nachhaltigkeits-

berichte prüfen können sollte, wird die Bundesregierung den Vorschlag des Bundesrates 
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prüfen. Die Zulassung von unabhängigen Erbringern von Bestätigungsdienstleistungen 

würde allerdings einen erheblichen gesetzgeberischen Eingriff in bewährte Strukturen be-

deuten, da gesetzliche Regelungen unter anderem zur Aufsicht, Ausbildung sowie zum Haf-

tungs- und Sanktionsregime angepasst oder neu geschaffen werden müssten. Darüber hin-

aus wird sich der Bedarf an Prüfungen angesichts der auf EU-Ebene zu erwartenden erhebli-

chen Verkleinerung des Kreises an berichtspflichtigen Unternehmen stark reduzieren. 

 

Für die Umsetzung weiterer Änderungsvorschläge sieht die Bundesregierung keinen europa-

rechtlichen Spielraum, etwa für die Normierung einer Pflicht zur Offenlegung statt zur Auf-

stellung des Lageberichts im einheitlichen europäischen elektronischen Format sowie einer 

Angleichung der Konsolidierungskreise von finanzieller Berichterstattung und Nachhaltig-

keitsberichterstattung. 
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Gegenäußerung der Bundesregierung 
zu der Stellungnahme des Bundesrates zu dem 

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2022/2464 hinsichtlich der 
Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen in der durch die Richtlinie (EU) 

2025/794 geänderten Fassung  
(BR-Drs. 435/25 – Beschluss) 

 

 

Die Bundesregierung äußert sich zu der Stellungnahme des Bundesrates wie folgt: 

 

 

Zu Nummer 1 (Artikel 1 Nummer 6 und 16 – § 289b und § 315b HGB) 
 

Die Bundesregierung ist der Prüfbitte des Bundesrates nachgekommen, sieht jedoch keinen 

Anpassungsbedarf an ihrem Gesetzentwurf.  

 

Der Bundesrat bittet um Prüfung, ob die Befreiungsregelung für einbezogene Tochterunter-

nehmen auch dann gilt, wenn das Mutterunternehmen einen konsolidierten Nachhaltigkeits-

bericht ohne gesetzliche Verpflichtung („freiwillig“) erstellt. Diese Frage wird durch den Ge-

setzentwurf bereits adressiert. Die Begründung des Gesetzentwurfs zu § 289b enthält dazu 

folgenden Hinweis (Seite 145 des Gesetzentwurfs):  

 

„Die Befreiung eines Tochterunternehmens von der Verpflichtung, seinen Lagebericht 

um einen Nachhaltigkeitsbericht zu erweitern, ist auch in dem Fall möglich, dass ein 

gegebenenfalls auch freiwillig nach den gesetzlichen Bestimmungen aufgestellter 

Konzernlagebericht des Mutterunternehmens ebenfalls freiwillig um einen Kon-

zernnachhaltigkeitsbericht erweitert wurde. Voraussetzung ist, dass eine Konzernbe-

ziehung im Sinne des § 290 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Absatz 2 HGB vor-

liegt, bei der das Mutterunternehmen auf ein Tochterunternehmen unmittelbar oder 

mittelbar einen beherrschenden Einfluss ausüben kann. Sofern außerdem die Vo-

raussetzungen des § 289b Absatz 2 HGB-E materiell erfüllt sind und der Bericht im 

Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen aufgestellt und geprüft wurde, kann von 

dem Befreiungstatbestand Gebrauch gemacht werden.“ 

 

Für den Fall der Befreiung von der Konzernnachhaltigkeitsberichterstattung enthält die Be-

gründung des Gesetzentwurfs zu § 315b HGB-E einen entsprechenden Hinweis (Seite 151 

des Gesetzentwurfs).  
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Zu Nummer 2 (Artikel 1 Nummer 9 und 18 – § 289g Satz 1 Nummer 1, § 315e Satz 
1 Nummer 1 HGB-E) 

 

Die Bundesregierung hat den Vorschlag des Bundesrates geprüft, sieht jedoch derzeit keine 

Anpassungsmöglichkeit an ihrem Gesetzentwurf. Der geltende unionsrechtliche Spielraum 

wurde ausgeschöpft. 

 

Eine Umsetzung der sogenannten Offenlegungslösung lässt die geltende Bilanz-RL nicht zu. 

Die Bilanz-RL setzt voraus, dass die Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsor-

gane eines Unternehmens sicherstellen, dass der Lagebericht im Einklang mit den Stan-

dards der Nachhaltigkeitsberichterstattung aufgestellt und offengelegt wird. Dazu zählt auch 

der ESEF-Standard nach Artikel 29d Bilanz-RL (Artikel 33 Absatz 1 Bilanz-RL). Der Lagebe-

richt muss vom Abschlussprüfer (bzw. Prüfer der Nachhaltigkeitsberichterstattung) im Rah-

men der Abschlussprüfung geprüft werden (Artikel 34 Bilanz-RL). Auch die Europäische 

Kommission hat auf ausdrückliche Nachfrage bekräftigt, dass die Aufstellung im ESEF-For-

mat von der CSRD verpflichtend vorgegeben ist. Vor diesem Hintergrund sieht der Gesetz-

entwurf vor, dass der Lagebericht bereits im ESEF-Format aufgestellt und nicht erst offenge-

legt werden muss. 

 

Die Bundesregierung weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass sie sich auf europäi-

scher Ebene nachdrücklich für eine Änderung der in diesem Punkt als unverhältnismäßig an-

gesehenen Vorgaben der geltenden Bilanz-RL einsetzt. Sofern die im Omnibus-Verfahren 

beschlossenen Änderungen der Bilanz-RL den Mitgliedstaaten mehr Flexibilität gewährt, be-

absichtigt die Bundesregierung, diese Flexibilität in größtmöglichem Umfang zu nutzen und 

einen entsprechenden Änderungsvorschlag noch im laufenden Gesetzgebungsverfahren 

vorzulegen.  

 

Zugleich weist die Bundesregierung darauf hin, dass sie schon jetzt einen Aufschub in ihren 

Gesetzentwurf aufgenommen hat, um die betroffenen Unternehmen zu entlasten. Der Auf-

schub sieht vor, dass die Vorgaben zur Aufstellung des Lageberichts im ESEF-Format für 

das laufende Geschäftsjahr 2025 noch nicht anzuwenden sind (Artikel 96 Absatz 7 sowie Ar-

tikel 97 Absatz 6 HGB-E). Die Bundesregierung prüft derzeit, ob der Aufschub um ein weite-

res Geschäftsjahr verlängert werden kann.  

 

Zu Nummer 3 (Artikel 1 Nummer 9 und 18 – §§ 289g und 315e HGB-E) 
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In Bezug auf Buchstabe a teilt die Bundesregierung die Einschätzung, dass die sogenannte 

Aufstellungslösung einen erheblichen zusätzlichen bürokratischen Aufwand für die Unterneh-

men zur Folge hat. Die geltende Bilanz-RL lässt allerdings eine Umsetzung der sogenannten 

Offenlegungslösung nicht zu. 

 

In Bezug auf Buchstabe b weist die Bundesregierung darauf hin, dass sie sich auf europäi-

scher Ebene nachdrücklich für eine Änderung der in diesem Punkt als unverhältnismäßig an-

gesehenen Vorgaben der geltenden Bilanz-RL einsetzt, damit den Mitgliedstaaten größere 

Flexibilität im Zusammenhang mit der sogenannten Offenlegungslösung gewährt wird. So-

fern die im Omnibus-Verfahren beschlossenen Änderungen der Bilanz-RL den Mitgliedstaa-

ten mehr Flexibilität gewähren, beabsichtigt die Bundesregierung, diese Flexibilität in größt-

möglichem Umfang zu nutzen und einen entsprechenden Änderungsvorschlag noch im lau-

fenden Gesetzgebungsverfahren vorzulegen. 

 

In Bezug auf Buchstabe c gilt es, die weiteren Entwicklungen abzuwarten. Sofern mit Hilfe 

von künstlicher Intelligenz künftig sachgerechte Lösungen zur Auszeichnung („Tagging“) zur 

Verfügung stehen, die verlässliche Ergebnisse bringen und für alle betroffenen Unternehmen 

weniger aufwandsintensiv sind, wird die Bundesregierung diese auf EU-Ebene selbstver-

ständlich befürworten. 

 

Zu Nummer 4 (Artikel 1 Nummer 16 – § 315b HGB-E) 
 
Die Bundesregierung hat den Vorschlag des Bundesrates geprüft, sieht jedoch keine Anpas-

sungsmöglichkeit an ihrem Gesetzentwurf. Es besteht kein unionsrechtlicher Spielraum. 

 

Nach der Bilanz-RL gibt es keinen Gleichlauf zwischen dem Konsolidierungskreis der finanzi-

ellen Berichterstattung und dem Konsolidierungskreis der Nachhaltigkeitsberichterstattung. 

Erwägungsgrund 26 der Richtlinie (EU) 2021/2464 stellt vielmehr klar, „dass die Ausnah-

meregelung für konsolidierte Abschlüsse und konsolidierte Lageberichte unabhängig von der 

Ausnahmeregelung für die konsolidierte Nachhaltigkeitsberichterstattung Anwendung findet.“ 

Laut dem Erwägungsgrund 26 ist es daher „möglich, dass ein Unternehmen von den Anfor-

derungen zur konsolidierten Finanzberichterstattung, nicht aber von den Anforderungen zur 

konsolidierten Nachhaltigkeitsberichterstattung befreit ist“.  

 

§ 296 Absatz 1 HGB dient der Umsetzung des Artikel 23 Absatz 9 Bilanz-RL. § 296 Absatz 2 

HGB dient der Umsetzung des in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe j Bilanz-RL verankerten 
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Wesentlichkeitsprinzips. Der Anwendungsbereich dieser beiden europarechtlichen Vorschrif-

ten ist bereits dem Wortlaut nach auf den Jahresabschluss beziehungsweise den konsoli-

dierten Jahresabschluss und somit auf den Bereich der finanziellen Berichterstattung be-

schränkt. Die Vorschriften gelten demgegenüber nicht für den Bereich der Nachhaltigkeitsbe-

richterstattung. Die Aufnahme eines Verweises in § 315b Absatz 1 HGB-E auf die Regelung 

des § 296 HGB ist daher europarechtlich nicht möglich.  

 

Allgemein weist die Bundesregierung darauf hin, dass in den konsolidierten Lagebericht nur 

Angaben aufzunehmen sind, die für das Verständnis der Auswirkungen der Gruppe auf 

Nachhaltigkeitsaspekte sowie das Verständnis der Auswirkungen von Nachhaltigkeitsaspek-

ten auf Geschäftsverlauf, Geschäftsergebnis und Lage der Gruppe „erforderlich“ sind (Artikel 

29a Absatz 1 Satz 1 Bilanz-RL, umgesetzt in § 315c Absatz 1 Nummer 1 HGB-E). Die Frage 

der Erforderlichkeit bemisst sich insbesondere nach Maßgabe der European Sustainability 

Reporting Standards (ESRS), die derzeit auf europäischer Ebene Gegenstand einer umfang-

reichen Überarbeitung und Reduktion sind. 

 
Zu Nummer 5 (Artikel 1 Nummer 32 – § 324b bis § 324m HGB-E) 
 
Die Bundesregierung wird den Vorschlag des Bundesrates prüfen. 

 

Durch die auf europäischer Ebene angestoßene Reform der EU-Nachhaltigkeitsberichterstat-

tung wird sich der bisherige Kreis der nachhaltigkeitsberichtspflichtigen Unternehmen vo-

raussichtlich deutlich verringern. Nach dem Vorschlag der Europäischen Kommission würde 

der Anwendungsbereich der CSRD signifikant um circa 75 bis 80 % verkleinert. In Rat und 

Europäischem Parlament stehen weitergehende Vorschläge zur Diskussion, die eine noch 

größere Verkleinerung des Anwendungsbereichs bewirken würden. Die Verkleinerung des 

Anwendungsbereichs der CSRD wird unmittelbare Auswirkungen auf die Nachfrage nach 

Prüfungsleistungen haben. Der voraussichtliche Bedarf wird erheblich sinken und nur noch 

sehr große Unternehmen betreffen.  

 

Drohende Engpässe im Prüfungsmarkt, die in der Vergangenheit als Gesichtspunkt für die 

Zulassung von unabhängigen Erbringern von Bestätigungsdienstleistungen vorgebracht wur-

den, dürften nach Abschluss der Reform der EU-Nachhaltigkeitsberichterstattung nicht mehr 

zu erwarten sein. Auf der anderen Seite würde die Zulassung von unabhängigen Erbringern 

von Bestätigungsdienstleistungen einen erheblichen gesetzgeberischen Eingriff in bewährte 

Strukturen bedeuten, da gesetzliche Regelungen u.a. zur Aufsicht, Ausbildung sowie zum 

Haftungs- und Sanktionsregime angepasst oder neu geschaffen werden müssten.  
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Zu Nummer 6 (Artikel 2 – Artikel 100 EGHGB-E) 
 
Die Bundesregierung nimmt die Stellungnahme des Bundesrates zur Kenntnis, weist aber 

darauf hin, dass sie mit ihrem Gesetzentwurf bereits einen konkreten Vorschlag zum Um-

gang mit der vom Bundesrat geschilderten Thematik vorgelegt hat.  

 

Der Gesetzentwurf sieht folgende Auslegungsregelung für die Gesellschaftsverträge von 

kleinen und mittelgroßen Kapitalgesellschaften vor, deren Anteile von einer Gebietskörper-

schaft oder einer sonstigen juristischen Person des öffentlichen Rechts gehalten werden: 

 

Artikel 100 EGHGB-E 

„Gehören einer Gebietskörperschaft oder einer sonstigen juristischen Person des öf-

fentlichen Rechts Anteile an einer Kleinstkapitalgesellschaft, an einer kleinen oder 

mittelgroßen Kapitalgesellschaft in dem in § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes 

bezeichneten Umfang und verpflichtet die vor dem … [einsetzen: Datum des Inkraft-

tretens nach Artikel 33 dieses Gesetzes] wirksam gewordene Fassung des Gesell-

schaftsvertrags die gesetzlichen Vertreter der Kapitalgesellschaft zur Aufstellung und 

Prüfung des Lageberichts in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Dritten 

Buchs des Handelsgesetzbuchs für große Kapitalgesellschaften, so ist der Gesell-

schaftsvertrag für Geschäftsjahre, die vor dem 1. Januar 2027 beginnen, so auszule-

gen, dass die Vorschriften des Dritten Buchs des Handelsgesetzbuchs in der bis zum 

… [einsetzen: Tag vor Inkrafttreten nach Artikel 33 dieses Gesetzes] geltenden Fas-

sung in Bezug genommen sind.“ 

 

Die Bundesregierung hat ihren Regelungsvorschlag nach sorgfältiger fachlicher und insbe-

sondere auch (verfassungs-)rechtlicher Prüfung unterbreitet. Ziel ist es, kommunale kleine 

und mittlere Unternehmen, die zwar nicht nach den europäischen Vorgaben der CSRD je-

doch kraft ihrer Gesellschaftsverträge nachhaltigkeitsberichtspflichtig werden könnten, durch 

eine bundesrechtliche Auslegungsregelung („ist … so auszulegen, dass …“) in einem Über-

gangszeitraum vor einer Überforderung zu schützen.  

 

Die Bundesregierung weist zunächst darauf hin, dass sie gegenüber dem Referentenentwurf 

bereits Änderungen an ihrem Gesetzentwurf vorgenommen hatte, um dem von den Ländern 

vorgebrachten Anliegen noch besser Rechnung tragen zu können (Ergänzung der Worte „o-

der einer sonstigen juristischen Person des öffentlichen Rechts“ in Artikel 100 EGHGB-E).  
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Bezüglich der weiteren Änderungsbitten hebt die Bundesregierung hervor, dass die Vor-

nahme von Änderungen in den Kommunalgesetzen der Länder dem ausschließlichen Zu-

ständigkeitsbereich der Länder unterfällt. Daher kann der Bundesgesetzgeber aus Kompe-

tenzgründen nicht über eine Auslegungsregelung hinausgehen. Die Bundesregierung nimmt 

den Antrag des Bundesrates jedoch zum Anlass, erneut zu prüfen, ob die von ihr vorgeschla-

gene Auslegungsregelung nicht nur für die Gesellschaftsverträge von Kapitalgesellschaften, 

sondern auch für Satzungen von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (insbeson-

dere Anstalten oder Körperschaften) gelten kann. Darüber hinaus wird die Bundesregierung 

prüfen, ob die Beschränkung auf Geschäftsjahre, die vor dem 1. Januar 2027 beginnen, auf-

gehoben und die vorgeschlagene Auslegungsregelung mithin entfristet werden kann.  

 

Die in vielen Gesellschaftsverträgen kommunaler Unternehmen enthaltene Verpflichtung zur 

„entsprechenden Anwendung der Vorschriften des Dritten Buchs des Handelsgesetzbuchs 

für große Kapitalgesellschaften“ dürfte künftig allerdings ohnehin ins Leere laufen, wenn 

durch die Reform der EU-Nachhaltigkeitsberichterstattung der Anwendungsbereich der 

CSRD nicht mehr uneingeschränkt alle bilanzrechtlich großen Kapitalgesellschaften erfasst, 

sondern auf große Kapitalgesellschaften beschränkt wird, die eine bestimmte Mitarbeiter-

schwelle (z.B. 1.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer) überschreiten. Die vom Bundes-

rat geschilderte Problematik der allein kraft gesellschaftsvertraglicher Regelung nachhaltig-

keitsberichtspflichtigen kommunalen Unternehmen würde dann von alleine entfallen oder je-

denfalls weitestgehend entschärft werden. In der Folge bedürfte es auch der Auslegungsre-

gelung nicht mehr. 

 

  
Zu Nummer 7 (Zum Gesetzentwurf allgemein) 
 
Die Bundesregierung nimmt die Stellungnahme des Bundesrates zur Kenntnis. Die Bundes-

regierung beabsichtigt die Änderungen der CSRD, die im Rahmen der Reform der EU-Nach-

haltigkeitsberichterstattung auf europäischer Ebene beschlossen werden, noch in das lau-

fende Gesetzgebungsverfahren einzubringen. 

 

In Bezug auf den Buchstaben c weist die Bundesregierung auf das von ihr finanzierte Projekt 

zur Anpassung des Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK) an die Vorgaben der CSRD hin, 

mit dem den Unternehmen ein kostenloses digitales Unterstützungstool für die Nachhaltig-

keitsberichterstattung zur Verfügung gestellt wird. Für selbst nicht berichtspflichtige Unter-

nehmen enthält der DNK ein Modul für die freiwillige Nachhaltigkeitsberichterstattung auf 
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Basis des VSME, das insbesondere auf die Bedarfe von KMU ausgerichtet ist. Außerdem 

wurde ein zwischen dem DNK, der Zentralstelle für Weiterbildung im Handwerk (ZWH) und 

dem Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) abgestimmtes Modul für das Hand-

werk integriert (Zukunfts-Kompass Handwerk). 

 

 
Zu Nummer 8 (Zum Gesetzentwurf allgemein) 
 

Die Bundesregierung wird den Vorschlag des Bundesrates prüfen. 

 

Durch die auf europäischer Ebene angestoßene Reform der EU-Nachhaltigkeitsberichterstat-

tung wird sich der bisherige Kreis der nachhaltigkeitsberichtspflichtigen Unternehmen vo-

raussichtlich deutlich verringern. Nach dem Vorschlag der Europäischen Kommission würde 

der Anwendungsbereich der CSRD signifikant um circa 75 bis 80 % verkleinert. In Rat und 

Europäischem Parlament stehen weitergehende Vorschläge zur Diskussion, die eine noch 

größere Verkleinerung des Anwendungsbereichs bewirken würden. Die Verkleinerung des 

Anwendungsbereichs der CSRD wird unmittelbare Auswirkungen auf die Nachfrage nach 

Prüfungsleistungen haben. Der voraussichtliche Bedarf wird erheblich sinken und nur noch 

sehr große Unternehmen betreffen.  

 

Drohende Engpässe im Prüfungsmarkt, die in der Vergangenheit als Gesichtspunkt für die 

Zulassung von unabhängigen Erbringern von Bestätigungsdienstleistungen vorgebracht wur-

den, dürften nach Abschluss der Reform der EU-Nachhaltigkeitsberichterstattung nicht mehr 

zu erwarten sein. Auf der anderen Seite würde die Zulassung von unabhängigen Erbringern 

von Bestätigungsdienstleistungen einen erheblichen gesetzgeberischen Eingriff in bewährte 

Strukturen bedeuten, da gesetzliche Regelungen u.a. zur Aufsicht, Ausbildung sowie zum 

Haftungs- und Sanktionsregime angepasst oder neu geschaffen werden müssten.  

 

Zu Nummer 9 (Zum Gesetzentwurf allgemein) 
 

Die Bundesregierung nimmt die Stellungnahme des Bundesrates zur Kenntnis.  

 

 
Zu Nummer 10 (Zum Gesetzentwurf allgemein) 
 
Die Bundesregierung bringt sich aktiv in die noch laufende Reform der EU-Nachhaltigkeits-

berichterstattung ein. Im Rahmen des Möglichen und Gebotenen berücksichtigt sie dabei 
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auch die Stellungnahme, die der Bundesrat am 13. Juni 2025 beschlossen hat (BR-Drucksa-

che 144/25). Die Bundesregierung teilt indes nicht in allen Punkten die Auffassung, die der 

Bundesrat in dieser Stellungnahme zum Ausdruck gebracht hat. 
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